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Regeste

Asyl und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst.
d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG und das AsylG nichts
anderes bestimmen (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Vorliegend ist von der form- und fristgerechten Einreichung der Beschwerde auszugehen.
So sind die Behörden bezüglich des Eröffnungsdatums grundsätzlich beweispflichtig. In
den Akten des SEM findet sich indes kein Rückschein betreffend die Zustellung der
Verfügung vom 30. Ju- ni 2016 an den Beschwerdeführer. Seinen Angaben in der
Rechtsmitteleingabe zufolge, wurde die angefochtene Verfügung am 2. Juli 2016 eröffnet.
Folglich ist die Rechtzeitigkeit der Beschwerde nicht auszuschliessen. Der
Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Änderung; er ist daher zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert (Art. 105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).
Auf die Beschwerde ist mithin einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49
VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin
entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie nachstehend aufgezeigt, handelt es sich um eine



solche Beschwerde. Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauung ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der
Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken.

E. 4.2
Wer um Asyl nachsucht, muss das Vorliegen von Vorfluchtgründen nachweisen oder
zumindest glaubhaft machen. Vorfluchtgründe sind dann glaubhaft gemacht, wenn die
Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig
begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder
massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 5.1
Zur Begründung machte der Beschwerdeführer in seiner Rechtsmitteleingabe zunächst
geltend, die Sachverhaltsabklärung im vorinstanzlichen Verfahren sei unrichtig und
unvollständig ausgefallen, weil das SEM seinem Sprachfehler nicht mit gebührenden
Massnahmen begegnet sei. Diese Ansicht kann nicht geteilt werden. So sind die Angaben
des Beschwerdeführers anhand der Befragungsprotokolle gut verständlich und ergeben ein
lückenloses Bild seiner Geschichte. Hinweise dafür, dass er wesentliche Elemente des
Sachverhaltes wegen seiner Sprachhemmung nicht vortragen konnte, lassen sich den
entsprechenden Dokumenten nicht entnehmen. Sowohl im Rahmen der Befragung zur
Person vom 28. August 2015 als auch im Rahmen der eingehenden Anhörung vom 28. Juni
2016 erhielt er abschliessend die Gelegenheit, bislang noch nicht erwähnte Gründe gegen
eine Rückkehr in seinen Heimatstaat vorzubringen. In beiden Fällen trug er klar vor, es
lägen keine weiteren solchen Gründe vor (vgl. A7/12, Rz. 7.03; A18/12 F96). Hätte er
tatsächlich etwas anzufügen gehabt, dies aber aufgrund seiner Sprachprobleme nicht richtig
formulieren können, wäre zu erwarten gewesen, dass zumindest Bruchstücke dieses
Vorbringens vermerkt gewesen wären. Bezüglich der Abklärung seiner Staatsangehörigkeit,
gelangt das Gericht zum Schluss, dass er im vorinstanzlichen Verfahren - nicht nur
bezüglich seines Geburtsstaates, sondern auch bezüglich seiner Staatsangehörigkeit -
konstant und eindeutig angegeben hat, er sei senegalesischer Staatsbürger, so dass das SEM
nicht an diesem Vorbringen zweifeln musste (vgl. A1/1; A4/23; A7/12, Rz. 1.09 und 1.11).
Wäre er sich seiner Staatsangehörigkeit nicht sicher gewesen, wäre zu erwarten gewesen,
dass er dies geltend gemacht hätte. Daran hätte ihn wohl auch sein Sprachfehler nicht
gehindert, da er die auf Beschwerdeebene behauptete Unsicherheit bezüglich seiner
Staatsbürgerschaft ganz einfach mit "Senegalese oder Gambier" oder mit "ich weiss es
nicht" hätte zum Ausdruck bringen können. Nach dem Gesagten ist der Antrag, die
angefochtene Verfügung sei aufzuheben und zur ergänzenden Sachverhaltsfeststellung und
zum neuen Entscheid ans SEM zurückzuweisen, abzuweisen.

E. 5.2



Mit Blick auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Ereignisse in Senegal - er sei
im Internat (...) in B._______ misshandelt und nach dem Tod seiner Mutter von seinen
Grosseltern nach Gambia verbracht worden - teilt das Gericht die Einschätzung des SEM,
wonach es sich hierbei nicht um asylrelevante Vorbringen handelt. So sind keine Hinweise
dafür ersichtlich, dass den bedauerlichen Misshandlungen im Internat und dem Verbringen
des Beschwerdeführers nach Gambia asylrechtlich relevante Motive im Sinne von Art. 3
AsylG zugrunde gelegen haben. Bezüglich der vom Beschwerdeführer geltend gemachten
Ereignisse in Gambia gelangt das Gericht ferner zum Schluss, dass das SEM zu Recht
argumentierte, der Beschwerdeführer sei senegalesischer Staatsangehöriger, weshalb
Vorfälle, die sich ausserhalb von Senegal ereignet hätten mit Blick auf Art. 1 Bst. a Ziff. 2
FK von vorneherein nicht asylrelevant sein könnten. So überzeugt es nicht, dass der
Beschwerdeführer - wie in der Rechtsmitteleingabe nachträglich gelten gemacht - seine
Staatsangehörigkeit nicht kennt und auch Gambier oder gar staatenlos sein könnte, gab er -
wie bereits in E. 5.1 erwähnt - im vorinstanzlichen Verfahren doch gegenüber
verschiedenen Behörden konstant und eindeutig zu Protokoll, die senegalesische
Staatsbürgerschaft zu besitzen (vgl. A1/1; A4/23; A7/12, Rz. 1.09 und 1.11). Darauf, dass
er auch Gambier sein könnte oder seine Staatsangehörigkeit nicht genau kenne, wies er
demgegenüber im vorinstanzlichen Verfahren mit keinem Wort hin. Im Übrigen erscheint
es - vor dem Hintergrund der Angaben des Beschwerdeführers, auf dem Landweg durch
verschiedene Länder Afrikas nach Europa geflohen zu sein - wenig plausibel, dass er nie
irgendwelche Identitätspiere gehabt habe. Selbst wenn der Beschwerdeführer aber einzig
die gambische Staatsangehörigkeit hätte - was, wie zuvor gesagt, weder glaubhaft gemacht
noch belegt ist -, sind die von ihm vorgebrachte Ausnutzung als Arbeitskraft durch seine
Grosseltern und die Inhaftierung im Zusammenhang mit dem Einbruch bei seinem
ehemaligen Arbeitgeber nicht asylrelevant. So ist nicht ersichtlich, welche Motive im Sinne
von Art. 3 AsylG diesen Handlungen zugrunde liegen könnten. Die Zugehörigkeit zur
sozialen Gruppe der Jugendlichen stellt kein einschlägiges asylrelevantes Motiv dar,
werden doch nicht nur Jugendliche - und wenn junge Menschen, dann nicht nur wegen ihrer
Jugendlichkeit - als Arbeitskräfte ausgenutzt. Die erst auf Beschwerdeebene geltend
gemachte Verfolgung aus religiösen Motiven wirkt ferner nachgeschoben und somit
unglaubhaft. Wäre der Beschwerdeführer tatsächlich wegen seiner Zuneigung zum
christlichen Glauben verfolgt worden, hätte er dies - wie in E. 5.1 bereits ausgeführt - im
vorinstanzlichen Verfahren wohl auch trotz seiner Sprachprobleme zumindest ansatzweise
vorgetragen. Stattdessen weisen seine Angaben nicht einmal indirekt darauf hin, dass er
sich dem Christentum näher fühlt, als dem Islam, ist auf dem Personalienblatt doch
vermerkt, dass er Moslem sei (vgl. A1/1). Auch gab er anlässlich der Befragung zur Person
eindeutig zu Protokoll, seine Religion sei der Islam (vgl. A7/12, Rz. 1.13). Ferner erstaunt
es, dass sich der Beschwerdeführer der Religion, die ihm von denjenigen beigebracht
wurde, die ihn geschlagen haben, stärker zugehörig fühlt, als der in der Gesellschaft und
Familie dominanten Religion.

E. 5.3
Nach dem Gesagten kommt das Bundesverwaltungsgericht mit dem SEM zum Schluss,
dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrelevante Verfolgung im Sinne
von Art. 3 und 7 AsylG glaubhaft zu machen.

E. 6.1



Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 6.2
Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung
noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu
Recht angeordnet (vgl. BVGE 2009/50 E. 9).

E. 7.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die
vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG). Bei der
Geltendmachung von Wegweisungshindernissen gilt gemäss ständiger Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft,
das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, andernfalls
wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2).

E. 7.2
Wie in E. 5 wiederholt ausgeführt, ist das Gericht der Überzeugung, dass der
Beschwerdeführer senegalesischer Staatsangehöriger ist, weshalb die Zulässigkeit,
Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungs-vollzugs in seinem Fall mit Bezug zum
Senegal zu prüfen ist.

E. 7.3.1
Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer
Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen
Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form
zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit
aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur
Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art.
33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember
1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.

E. 7.3.2
Das SEM wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der Grundsatz
der Nichtrückschiebung nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es
dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung
nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des
flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulements im vorliegenden Verfahren keine Anwendung
finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers nach Senegal ist demnach unter dem Aspekt
von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich aus den Akten keine Anhaltspunkte
dafür, dass der Beschwerdeführer für den Fall einer Ausschaffung nach Senegal dort mit
beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen
Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der
Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen,



dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen
würde (vgl. EGMR, [Grosse Kammer], Saadi gegen Italien, Urteil vom 28. Februar 2008,
Beschwerde Nr. 37201/06, §§ 124-127, m.w.H.). Dies ist nach dem oben Gesagten nicht
gelungen. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich sowohl im Sinne der asyl- als auch der
völkerrechtlichen Bestimmungen als zulässig.

E. 7.4.1
Gemäss Art. 83 Abs. 4 AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer
unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.
Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AuG -
die vorläufige Aufnahme zu gewähren.

E. 7.4.2
Wie vom SEM in der angefochtenen Verfügung zutreffend ausgeführt, sind aus den Akten
keine Gründe ersichtlich, die gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sprechen
könnten. So sind die vom Beschwerdeführer geltend gemachten gesundheitlichen Probleme
([...]) nicht derart gravierend, dass er bei einer Rückkehr nach Senegal deswegen in eine
existenzbedrohende Situation geraten würde. Auch ist angesichts der langjährigen
Berufserfahrung des Beschwerdeführers davon auszugehen, dass er in seinem Heimatland
trotz seines Sprachfehlers eine Arbeitsstelle finden und für seinen Lebensunterhalt
aufkommen kann. Somit sprechen weder die allgemeine Lage in Sengal noch individuelle
Gründe gegen den Vollzug der Wegweisung.

E. 7.4.3
Mithin erweist sich der Vollzug der Wegweisung als zumutbar.

E. 7.5
Schliesslich obliegt es dem Beschwerdeführer, bei der zuständigen Vertretung seines
Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8
Abs. 4 AsylG; vgl. dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung
auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2 AuG).

E. 7.6
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig,
zumutbar und möglich bezeichnet. Eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme fällt somit
ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1-4 AuG).

E. 8
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt (vgl. Art.
106 Abs. 1 AsylG) sowie - soweit überprüfbar - angemessen ist (Art. 49 VwVG). Die
Beschwerde ist somit abzuweisen.

E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21.
Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Sie sind durch den in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss



gedeckt und mit diesem entsprechend zu verrechnen. (Dispositiv nächste Seite)
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